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RS UVS Kärnten 1997/11/11 KUVS-K2-
1407/3/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1997

Rechtssatz

Ist dem Beschuldigten wiederum eine Beschäftigungsbewilligung erteilt, so ist zu berücksichtigen, daß dem

Beschuldigten für den Ausländer für die Zeit von 20.6.1996 bis 19.6.1997 (unter der Voraussetzung eines

ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses) eine Beschäftigungsbewilligung erteilt worden ist und aufgrund der

neuerlichen Antragstellung dem Beschuldigten wiederum eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde, so daß von

einem geringfügigen Verschulden des Beschuldigten ausgegangen werden kann, und mit einer Ermahnung das

Auslangen gefunden werden konnte.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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